
 

Nutzungsvereinbarung für das Wapelbad Gütersloh 

Hinweis: Mit der Anfrage des Wapelbads als Veranstaltungsort für ein Schul-, Kindergarten-, Vereins oder Firmenfest 

oder eine sonstige private Feier erklären sich alle Teilnehmenden mit der folgenden Nutzungsvereinbarung 

einverstanden. Als Licht- und Luftbad fühlen wir uns der Natur in besonderem Maße verbunden und auch 

verpflichtet. Aus diesem Grund sind die unten genannten Nutzungsvereinbarungen kein Selbstzweck, sondern sollen 

allen Beteiligten einen respektvollen Umgang mit der Natur ermöglichen. Wir behalten uns vor, von unserem 

Hausrecht Gebrauch zu machen, wenn sich jemand nicht an unsere Nutzungsvereinbarung hält. 

 
Der Förderverein Wapelbad e.V. stellt das Gelände des Wapelbades inklusive der Sanitäranlagen 
für den vereinbarten Zeitraum für Kindergärten, Schulen, Vereine sowie Geburtstage bis zum 18. 
Lebensjahr kostenfrei zur Verfügung. Firmen zahlen ein Nutzungsentgelt von 1€ pro Person. Wenn 
nicht anders vereinbart, muss jede Feier bis Sonnenuntergang beendet sein. 
 

 
Tische und Bänke stehen kostenfrei zur Verfügung. Jeder Schulklasse werden insgesamt 4 Bierzelt-
Garnituren zur Verfügung gestellt; Erfahrungswerte zeigen, dass diese Anzahl ausreicht. Ein 
hauseigener Grill steht ausschließlich bei Kita- und Schulfesten zu Verfügung. Das Mitbringen 
eigener Grills ist nicht gestattet.  

 
 

Eigene Speisen und Getränke dürfen für Kindergarten- und Klassenfeste, Kinder- und 
Jugendvereinsfeiern sowie Kindergeburtstage bis zum 18. Lebensjahr mit Ausnahme 
alkoholhaltiger Getränke selbst mitgebracht und verzehrt werden. Alle anderen Veranstaltungen 
dürfen Getränke ausschließlich über das hauseigene Café beziehen. Übriggebliebene Speisen 
werden wieder mitgenommen.  

 
 
Die Nutzerinnen und Nutzer verpflichten sich ebenfalls dazu, auf das Mitbringen von 
Einweggeschirr zu verzichten und auf eigenes Geschirr und Besteck zurückzugreifen. Wird unser 
hauseigenes Grillbuffet gebucht, muss kein eigenes Geschirr oder Besteck mitgebracht werden.  
 
 
Anfallender Verpackungsmüll wird von den Nutzerinnen und Nutzern wieder mitgenommen und 
fachgerecht entsorgt. Die Mülleimer des Geländes stehen für Plastikmüll und Lebensmittel nicht zur 
Verfügung. Bei Nichteinhaltung behalten wir uns vor, eine Gebühr für die Entsorgung zu erheben. 
 
 

Besucherinnen und Besucher parken das Auto auf dem Besucher-Parkplatz an der Buxelstraße (5 
Gehminuten). Die direkte Anfahrt runter zum Wapelbad ist zum Be- und Entladen erlaubt. Körperlich 
beeinträchtigte Menschen finden unten zudem Parkplätze für Personen mit Handicap. Am 
Straßenrand geparkte Autos stehen im absoluten Halteverbot, blockieren Rettungswege und 
werden im Ernstfall abgeschleppt.  
 
 
Seid Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein Vorbild!  
 
 
 

 
 
 
Ort & Datum: _______________________  Unterschrift: ______________________________ 


